
Gemeinde Ebergassing        03/2020 
Schwadorferstraße 9        
2435 Ebergassing 

Protokoll 

 
über die öffentliche Sitzung des 

 
G E M E I N D E R A T E S 

 
am 01.07.2020 

 
Die Einladung erfolgte am 27.06.2020     Beginn: 18.30 Uhr 
 

          Ende:    19.45 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 

Bürgermeister 
Roman 
Stachelberger 

SPÖ A 
Vize- 
bürgermeisterin 

Renate 
Terkola 

SPÖ A 

 

GGR Ing. Raimund Kindl SPÖ A GGR Günter Kerndler EBER A 

GGR Manuela Pouzar SPÖ A GGR Dr. Georg Aichelburg-
Rumerskirch 

EBER A 

GGR Ing. Benjamin Kovanda SPÖ A 

GGR Anton Hietz ÖVP A 

 

 

GR Rosa Brunnthaler SPÖ A 

GR Hafize Sakrucu SPÖ A 

GR Jürgen Haas SPÖ A 

GR Karl Zotter SPÖ A 

GR Theodor Petrzelka SPÖ A 

GR Christoph Engelmaier SPÖ A 

GR Dominik Durkowitsch SPÖ A 

GR Simone Mitschka SPÖ A 

GR DI Christoph Antel EBER A 

GR Dr. Reinhard Ertl EBER E 

GR Andreas Rohringer EBER A 

GR Roland Fröschl EBER A 

GR Ingrid Sieberer ÖVP A 

GR Erich Bruckschwaiger ÖVP A 

GR Johannes Schall ÖVP E 

 
 

SPÖ: 13 

EBER 5 

ÖVP 3 

Summe: 21 

 
A=anwesend, E=entschuldigt, U=unentschuldigt 

 
Vorsitzender:      Schriftführerin: 

 
Bgm. Roman Stachelberger        Karin Pfolz 
 
 
Die Sitzung war öffentlich. 
Die Sitzung war beschlussfähig. 
 
Es waren 5 Zuhörer anwesend
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Punkt 01: Begrüßung 

Herr Bürgermeister Stachelberger begrüßt die Anwesenden und stellt die 
Beschlussfähigkeit fest. 
 
Weiters teilt Herr Bürgermeister Stachelberger dem Gemeinderat mit, dass vor 
Sitzungsbeginn ein Dringlichkeitsantrag von der EBER mit folgendem Inhalt 
eingegangen ist: 
 
„Einspruch der Gemeinde gegen Änderungsantrag der Springer-Deponie“ 
 
Begründung: 
 

 
 
 
Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassing möge in seiner Sitzung vom 
01.07.2020, dem vorliegenden Antrag, die Dringlichkeit zuerkennen und diesen in der 
Tagesordnung behandeln. 
 
Der Beschluss wurde wie folgt gefasst: 8 dafür, 13 dagegen (SPÖ) 

 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Punkt 01: Begrüßung 
Punkt 02: Protokoll 
Punkt 03: Bericht Prüfungsausschuss 
Punkt 04: Rechnungsabschluss 2019 
Punkt 05: Darlehensumschuldungen 
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Punkt 02: Protokoll 

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass das Protokoll der 
konst. Gemeinderatssitzung vom 27.02.2020 und das Protokoll vom 29.05.2020 jeder 
Fraktion in einfacher Ausfertigung zugegangen sind.  
 
Es wurden keine Abänderungsanträge schriftlich eingebracht. 
 
 
Somit gelten die Protokolle als genehmigt. 
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Punkt 03: Bericht Prüfungsausschuss 

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass am 04.06.2020 
eine Prüfungsausschusssitzung stattgefunden hat. 
 
GR Sieberer verliest das Protokoll vom 04.06.2020: 
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Stellungnahme des BGM zum Prüfungsausschuss vom 04.06.2020: 

Zu Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt:  
 
Im ordentlichen Haushalt ist die Summe der Einnahmen im Bericht falsch angeführt. 
 
Richtig ist, siehe Rechnungsabschluss Seite 13, Einnahmen € 9.966.971, 17 und 
Ausgaben € 9.847.578,90. Somit ergibt sich ein positives Jahresergebnis 
(Überschuss) von € 119.392,27. Und nicht wie falsch angeführt ein negatives 
Ergebnis. Bitte dies beim nächsten Prüfungsausschuss richtigstellen. 
 
Der Gesamtüberschuss OH und AOH beträgt € 192.044,12. 
 
Zu den allgemeinen Bemerkungen von Wirtschaftlichkeit etc. ist anzumerken, dass es 
nicht Ziel einer Gemeinde sein kann den Sollüberschuss laufend zu steigern, die 
Gemeinde ist kein Sparverein. Wenn Werte geschaffen bzw. Erhalten werden, kann 
dies auch aus dem laufenden Budget erfolgen. Es wäre widersinnig, Darlehen zur 
Bestreitung von Ausgaben aufzunehmen, nur damit der Sollüberschuss laufend höher 
wird und dies statistisch schön aussieht. 
 
Auf das Konto 1/821000 -729000 wurden, aufgrund einer Weisung der 
Aufsichtsbehörde, die Planungskosten für den Vorentwurf des neuen Bauhofes und 
der bereits vorbereitete Zählerplatz für den zukünftigen Bauhof auf die Kostenstelle 
des WSZ verbucht. Dies hätte dort nur bleiben dürfen, wenn der 
Abfallwirtschaftsverband auch für diese Kosten aufgekommen wäre. Vorplanung 
Bauhof war erforderlich damit bereits jetzt alle Zu- und Ableitungen, bzw. sonstige 
Anschlüsse richtig verlegt wurden. Mehrwertsteuer wäre in diesem Fall zu holen 
gewesen. 
 
Außenstände ausgabenseitig sind teilweise nicht nachvollziehbar! Sollstellung 2019 
und Abstattung 2020, wenn diese Rechnungen noch nicht fällig sind. Dies nennt sich 
„Schließlicher Rest“ und nicht „Außenstände“.  
 
Außenstände einnahmenseitig: Werden zur Kenntnis genommen – Mahnläufe sind in 
COVID 19 Zeiten laut Vorgaben des Bundes nur dann durchzuführen, wenn dies 
unbedingt notwendig ist. 
 
Außerordentlicher Haushalt:  
 
Auch hier im außerordentlichen Haushalt ist die Summe der Einnahmen im Bericht 
fasch angeführt. 
 
Richtig ist, siehe Rechnungsabschluss Seite 13, Einnahmen € 3.892.507,85 und 
Ausgaben € 3.819.856,-. Somit ergibt sich ein positives Jahresergebnis (Überschuss) 
von € 72.651,85. Und nicht wie falsch angeführt ein negatives Ergebnis. Bitte dies 
beim nächsten Prüfungsausschuss richtigstellen. 
 
 
Bei den angeführten „Außenständen“ sowohl ausgaben- als auch einnahmenseitig 
handelt es sich um Sollstellungen im Jahr 2019, wo die Abstattung erst im Jahr 2020 
terminlich vorgesehen ist Fehlbeträge bei Einnahmen wo zB. Förderungen noch 
fehlen oder Einnahmen zwar zugesagt, aber noch nicht angewiesen wurden.  
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Nach Rücksprache mit der Buchhaltung bzw. dem Amtsleiter warum diese Fragen 
nicht im Zuge des Prüfungsausschusses von diesen behandelt wurde, wurde mir 
mitgeteilt, dass zu diesen Themen weder die Buchhaltung noch der Amtsleiter um 
Aufklärung ersucht wurde, vielmehr wurde sowohl der Mitarbeiterin der Buchhaltung 
als auch dem Amtsleiter mitgeteilt, dass keinerlei Fragen offen sind und die Prüfung 
abgeschlossen sei. 
 
 
Erläuterung von Ausgaben: 
 
Da es sich beim Kanal um eine Anlage handelt, die eine Kanalnetzerweiterung ist, 
wurde dies auch dem Kanal zugeordnet. 
Der Rad- und Gehweg zum Kindergarten ist öffentliches Gut und ist somit dem 
Straßenbau zuzuordnen. 
 
Personalkosten: Es dürfte niemanden entgangen sein, dass wir zusätzliche 
Kinderbetreuungseinrichtungen geschaffen haben und wir für diese auch zusätzliches 
Personal benötigen. 
 
Schuldenstand: Wir haben einen neuen Kindergarten um ca. 2,9 Mio errichtet und der 
Schuldenstand ist nur um 1,6 Mio gestiegen. Projekt umgesetzt - gut gewirtschaftet. 
 
 
Abschließende allgemeine Bemerkung: Nutzen Sie zukünftig die Möglichkeit zur 
Information bei den Mitarbeitern der Hoheitsverwaltung, dann bräuchte der 
Prüfungsausschuss keine ellenlangen Abhandlungen schreiben und ich müsste dann 
auch darauf nicht seitenlang antworten. DANKE! 
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Punkt 04: Rechnungsabschluss 2019 

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass der 
Rechnungsabschluss 2019 zur Beschlussfassung vorliegt. 
 
Während der Auflage vom 09.04.2020 bis 22.04.2020, sind weder Erinnerungen noch 
Anträge eingebracht worden. 
 
Es gab folgende Abänderungen während der Auflage: 
 

 
 
 
 
 
Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassing möge in seiner Sitzung vom 
01.07.2020, dem Rechnungsabschluss 2019 wie vorgetragen die Zustimmung geben. 
 
Der Beschluss wurde wie folgt gefasst: 16 dafür, 5 dagegen (GGR Aichelburg-
Rumerskirch, GGR Kerndler, GR Antel, GR Rohringer, GR Fröschl enthalten sich der 
Stimme) 

Änderung im RA 2019

Nach Kontrollarbeiten für die Übernahme in die VRV 2015 wurden folgende Änderungen

vorgenommen:

Die Änderungen lauten wie folgt: von auf Differenz

Abfertiungsversicherung alt 1/010000- 298000 20 135,97€    20 145,75€    9,78€        

Rücklagenzuführung Hilfsfond 1/429000- 298000 -€               1,82€             1,82€        

Rücklagenzuführung 1/840000- 298000 -€               18,33€           18,33€      

Rücklagenausgabe 1/912000- 298000 -€               0,13€             0,13€        

Zahlungsweg für Rücklage 0/+939000 -€               30,06€           30,06€      

Die Buchungen waren für die richtige Übereinstimmung von Zahlweg-Rücklagen und Haushaltsstelle erforderlich.

Eine Übernahme in die VRV 2015 wäre sonst nicht möglich.

Das Konto 0/+939000 wird im Jahr 2020 nicht mehr verwendet.
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Punkt 05: Darlehnsumschuldungen 

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass die 
Kommunalconsult mit der Überprüfung der Darlehen auf Besserstellung durch 
Erfolgshonorarbasis beauftragt wurde.  
 
Folgendes Ergebnis durch die Kommunalconsult liegt nun vor: 

 

1. Darlehen bei der Austrian Anadi Bank (vormals Hypo-Alpe-Adria Bank)  
 
Darlehen a)  
Nr. 789.218-013 Hauptschulzubau  
Aktuelle Restschuld € 513.540,06  
Laufzeitende: 31.12.2029 
Aktueller Zinssatz = 0,80 %  
Zinsvereinbarung: 6-Monats-Euribor zzgl. 0,80 % Aufschlag  
Im Vertrag ist kein Passus enthalten, dass ein negativer Wert des Euribor mit 0 % 
berücksichtigt wird.  
 
Darlehen b)  
Nr. 789.217-017 Kindergartenneubau Ebergassing II  
Aktuelle Restschuld € 360.338,45  
Laufzeitende: 31.12.2029 
Aktueller Zinssatz = 0,80 %  
Zinsvereinbarung: 6-Monats-Euribor zzgl. 0,80 % Aufschlag  
Im Vertrag ist kein Passus enthalten, dass ein negativer Wert des Euribor mit 0 % 
berücksichtigt wird.  
 
Darlehen c)  
Nr. 789.246-017 Hauptschule Energieeinsparung 
Aktuelle Restschuld € 152.780,32  
Laufzeitende: 31.12.2030  
Aktueller Zinssatz = 0,65 %  
Zinsvereinbarung: 6-Monats-Euribor zzgl. 0,65 % Aufschlag  
Im Vertrag ist kein Passus enthalten, dass ein negativer Wert des Euribor mit 0 % 
berücksichtigt wird.  
 
Darlehen d)  
Nr. 789.245-010 Kanalbau 2005 BA 03  
Aktuelle Restschuld € 162.560,67  
Laufzeitende: 31.12.2032  
Aktueller Zinssatz = 0,65 %  
Zinsvereinbarung: 6-Monats-Euribor zzgl. 0,65 % Aufschlag  
Im Vertrag ist kein Passus enthalten, dass ein negativer Wert des Euribor mit 0 % 
berücksichtigt wird.  
 
Darlehen e)  
Nr. 789.247-013 Wasserleitungsbau 2005 
Aktuelle Restschuld € 108.372,71  
Laufzeitende: 31.12.2032  
Aktueller Zinssatz = 0,65 %  
Zinsvereinbarung: 6-Monats-Euribor zzgl. 0,65 % Aufschlag  
Im Vertrag ist kein Passus enthalten, dass ein negativer Wert des Euribor mit 0 % 
berücksichtigt wird.  
Wir haben die Austrian Anadi Bank mit Schreiben vom 26.3.2020 höflich aufgefordert die 
Verzinsung für o.a. Darlehen auf Basis 6-Monats-EURIBOR zzgl. 0,35 % Aufschlag, 
entspricht einem derzeitigen variablen Zinssatz in Höhe von 0,35 %, zu reduzieren.  
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Der derzeitigen Zinssätze betragen für  
- Darlehen a) und b) = 0,80 %  

- Darlehen c), d) und e) = 0,65 %.  
 
Weiters haben wir die Austrian Anadi Bank aufgefordert, wegen der Nichtweitergabe von 
Negativzinsen einen Verjährungsverzicht bis 31.12.2021 zu erklären.  
Die Beantwortung unseres Schreibens vom 26.3.2020 haben wir mehrmals urgiert.  
 
Mit E-Mail vom 25.05.2020 unterbreitet die Austrian Anadi Bank folgendes Angebot:  
1. Fixzinssatz bis zum Laufzeitende 31.12.2030 in Höhe von 0,50 % sowie  

2. eine Einmalzahlung in Höhe von € 6.250,00 zur Bereinigung betreffend Nichtweitergabe 
von Negativzinsen  

3. Dieses Angebot gilt nur bei Annahme der Punkte 1 und 2.  
 
Für den Fall, dass die Darlehen bei der Austrian Anadi Bank gekündigt und neu 
ausgeschrieben werden haben wir Richtofferte eingeholt. Die derzeit bei der Austrian Anadi 
Bank finanzierten Darlehen könnte auf Basis 6-Monats-EURIBOR zzgl. 0,40 % Aufschlag, 
variabler Zinssatz derzeit  
0,40 %, verzinst werden. Ein negativer Wert des EURIBOR würde, wie derzeit auch bei der 
Austrian Anadi Bank, ebenfalls mit 0 % berücksichtigt werden.  
Bezogen auf die Darlehensrestlaufzeiten resultieren folgende Einsparungen gegenüber den 
derzeitigen Zinsvereinbarungen (exkl. Einmalzahlung in Höhe von € 6.250,00 wegen 
Negativzinsen):  
- bei Annahme des Angebotes der Austrian Anadi Bank,  
 
Fixzinssatz = 0,5 % bis zu den Laufzeitenden € 18.400,--  
- bei Kündigung und Neuausschreibung der Darlehen a) bis e)  
 
erwarteter Euribor-Aufschlag und derzeitige variable Zinssatz = 0,40 % € 21.100,--  
Bei Annahme des Angebotes ist die Gemeinde gegenüber ein künftig steigendes Zinsniveaus 
aufgrund der Fixzinsvereinbarung abgesichert. Bei der Einsparung in Höhe von ca. € 18.400,-
- ist die angebotene Einmalzahlung in Höhe von € 6.250,00 nicht enthalten. Die angebotene 
Einmalzahlung in Höhe von € 6.250,-- entspricht zirka die Hälfte der Negativzinsen für den 
Zeitraum 2016 bis 2019  
Wir ersuchen um Mitteilung ob das Fixzinsangebot samt Einmalzahlung angenommen 
wird. 
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Herr GR Antel stellt den Antrag: 
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Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassing möge in seiner Sitzung vom 24.06.2020 
beschließen, dass der Bürgermeister schlüssig darlegen möge, warum für die 
Beauftragung zur Durchführung eines „Darlehns Checks“ keinerlei Ausschreibung 
erfolgt ist und dennoch mit 05.09.2019 die Kommunal-Beratungs GmbH damit 
beauftragt wurde und welche Beschlussfassung durch den Gemeinderat, der 
Beauftragung der Kommunal-Beratungs GmbH vom 05.09.2019 zugrunde liegt, 
handelt es sich doch um ein Honorarvolumen von brutto € 61.039,99. 
 
Der Beschluss wurde wie folgt gefasst: 5 dafür, 16 dagegen (SPÖ, der Stimme 
enthalten sich GGR Hietz, GR Sieberer und GR Bruckschwaiger) 

 
 
 
 
Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassing möge in seiner Sitzung vom 
24.06.2020, Die Variante auf Umstellung zu einem Fixzinssatz von 0,5% bis 
Laufzeitende und der Einmalzahlung in der Höhe von 6.250,- zur Abgeltung der 
Negativzinsen ohne weitere Forderungen an die Bank wie vorgetragen die 
Zustimmung geben. 
 
Der Beschluss wurde wie folgt gefasst: 16 dafür, 5 dagegen (GGR Aichelburg-
Rumerskirch, GGR Kerndler, GR Antel, GR Rohringer, GR Fröschl enthalten sich der 
Stimme) 
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2. Darlehen bei der Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl  
 
Darlehen f)  
IBAN AT78 2021 6216 1357 8005 Kanalsanierung  
Restschuld per 30.9.2019 € 324.852,19  
Laufzeitende: 1.7.2029  
Aktueller Zinssatz = 0,69 %  
Zinsvereinbarung: 3-Monats-Euribor zzgl. 0,69 %  
Im Vertrag ist ein Passus enthalten, dass ein negativer Wert des Euribor mit 0 % 
berücksichtigt wird.  
 
Darlehen g)  
IBAN AT94 2021 6216 1357 8008 Umbau Gemeindeamt  
Restschuld per 30.6.2019 € 310.979,06  
Laufzeitende: 31.12.2037  
Aktueller Zinssatz = 0,69 %  
Zinsvereinbarung: 6-Monats-Euribor zzgl. 0,69 %  
Im Vertrag ist ein Passus enthalten, dass ein negativer Wert des Euribor mit 0 % 
berücksichtigt wird.  
 
Darlehen h)  
IBAN AT51 2021 6216 1357 8006 Straße 2016  
Restschuld per 30.6.2019 € 153.562,01  
Laufzeitende: 31.12.2027  
Aktueller Zinssatz = 0,69 %  
Zinsvereinbarung: 6-Monats-Euribor zzgl. 0,69 %  
Im Vertrag ist ein Passus enthalten, dass ein negativer Wert des Euribor mit 0 % 
berücksichtigt wird.  
 
Darlehen i)  
IBAN AT08 2021 6216 1357 8004 Grundankauf ASZ  
Restschuld per 30.6.2019 € 117.420,91  
Laufzeitende: 31.12.2032  
Aktueller Zinssatz = 0,69 %  
Zinsvereinbarung: 6-Monats-Euribor zzgl. 0,69 %  
Im Vertrag ist ein Passus enthalten, dass ein negativer Wert des Euribor mit 0 % 
berücksichtigt wird.  
 
Darlehen j)  
IBAN AT67 2021 6216 1357 8009 Umbau Gemeindeamt barrierefrei  
Restschuld per 30.9.2019 € 117.426,16  
Laufzeitende: 30.9.2032  
Aktueller Zinssatz = 0,69 %  
Zinsvereinbarung: 6-Monats-Euribor zzgl. 0,69 %  
Im Vertrag ist ein Passus enthalten, dass ein negativer Wert des Euribor mit 0 % 
berücksichtigt wird.  
 
Darlehen k)  
IBAN AT62 2021 6216 1357 8002 Baggerlader 
Restschuld per 30.9.2019 € 52.728,04  
Laufzeitende: 30.11.2025  
Aktueller Zinssatz = 1,10 %  
Zinsvereinbarung: 3-Monats-Euribor zzgl. 1,10 %  
Im Vertrag ist ein Passus enthalten, dass ein negativer Wert des Euribor mit 0 % 
berücksichtigt wird.  
 
Wir haben die Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl mit Schreiben vom 26.3.2020 höflich 
aufgefordert die Verzinsung für o.a. Darlehen auf Basis 6-Monats-EURIBOR zzgl. 0,35 % 
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Aufschlag, entspricht einem derzeitigen variablen Zinssatz in Höhe von 0,35 %, zu 
reduzieren.  
Der derzeitigen Zinssätze betragen für  
- Darlehen f) bis j) = 0,69 %  

- Darlehen k) = 1,10 %.  
 
Weiters haben wir die Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl aufgefordert, wegen der 
Nichtweitergabe von Negativzinsen einen Verjährungsverzicht bis 31.12.2021 zu erklären.  
Mit Schreiben vom 7.4.2020 teilt die Sparkasse mit, dass sie keinen Verjährungsverzicht 
erklärt.  
 
Mit Schreiben vom 15.5.2020 unterbreitet die Sparkasse folgendes Fixzinsangebot:  
- Fixzinssatz in Höhe von 0,69 % für die Darlehen f) bis k), jeweils gültig bis zu den 
Laufzeitenden  
 
Voraussetzung für diese angebotene Konditionenänderung ist, dass sämtliche in unserem 
Schreiben vom 26.3.2020 geltend gemachten Ansprüche betreffend Nichtweitergabe von 
Negativzinsen für die Jahre 2016 bis 2019 in Höhe von ca. € 9 Tsd. dadurch als verglichen 
betrachtet werden.  
Bei Annahme des Fixzinsangebotes in Höhe von 0,69 % werden gegenüber der derzeitigen 
variablen Zinsvereinbarung keine Einsparungen erzielt. Die Gemeinde ist jedoch gegenüber 
einem künftig steigenden Zinsniveau abgesichert.  
 
Für den Fall, dass die Darlehen bei der Sparkasse gekündigt und neu ausgeschrieben wird 
haben wir Richtofferte eingeholt. Die derzeit bei der Sparkasse finanzierte Darlehen könnte 
auf Basis 6-Monats-EURIBOR zzgl. 0,40 % Aufschlag, variabler Zinssatz derzeit 0,40 %, 
verzinst werden. Ein negativer Wert des EURIBOR würde, wie derzeit auch bei der 
Sparkasse, ebenfalls mit 0 % berücksichtigt werden.  
 
Bei Reduktion des Aufschlages auf 0,40 % beträgt die Einsparung ca. € 3.100,-- p.a.  
Die Gesamteinsparung bis zu den Laufzeitenden beträgt durch Reduktion des Aufschlages 
auf 0,40 % ca. € 21.000,--.  
 
Wir ersuchen um Mitteilung ob die Fixzinsangebote angenommen oder die Darlehen bei der 
Sparkasse gekündigt und neu ausgeschrieben werden sollen. Die Kündigungen erfolgen 
durch uns mittels bereits erteilter Vollmacht (siehe Schritte 4 und 5 der Auftragserteilung).  
Die Darlehen f), h) und i) können jederzeit gekündigt werden.  
Die Darlehensverträge g), j) und k) beinhalten keine Kündigungsklausel, Fälligkeitstermine 
sind jeweils der 30.6 und 31.12. 
 
 
 
 

Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassing möge in seiner Sitzung vom 
24.06.2020, der Sparkasse nochmals die Möglichkeit geben ihre Darlehen auf einen 
Fixzinssatz, 10 Jahre, 0,5% zu senken. Der Gemeinde Ebergassing ist binnen einem 
Monat schriftlich bekannt zu geben, ob dieser Aufforderung nachgekommen wird. 
Sollte die Sparkasse dieser Forderung nicht nachkommen, ist eine Umschuldung 
vorzunehmen.  
 
Der Beschluss wurde wie folgt gefasst: 16 dafür, 5 dagegen (GGR Aichelburg-
Rumerskirch, GGR Kerndler, GR Antel, GR Rohringer, GR Fröschl enthalten sich der 
Stimme) 
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3. Darlehen bei der HYPO NOE  
 
Darlehen l)  
Nr. 466-281018 Kindergartenneubau Ebergassing I 
Restschuld per 31.12.2018: € 1.200.000,-- gemäß Rechnungsabschluss 2018  
Darlehenshöhe: € 2.459.000,00 gemäß Vertrag  
Laufzeitende: 31.12.2044  
Aktueller Zinssatz = 0,69 %  
Zinsvereinbarung: 6-Monats-Euribor zzgl. 0,69 %  
Erstmalige Tilgung: am 30.6.2020  
 
Im Vertrag ist ein Passus enthalten, dass ein negativer Wert des Euribor mit 0 % 
berücksichtigt wird.  
Wir haben die HYPO NOE mit Schreiben vom 26.3.2020 höflich aufgefordert die Verzinsung 
für o.a. Darlehen auf Basis 6-Monats-EURIBOR zzgl. 0,30 % Aufschlag, entspricht einem 
derzeitigen variablen Zinssatz in Höhe von 0,30 %, zu reduzieren.  
Weiters haben wir die HYPO NOE aufgefordert, wegen der Nichtweitergabe von 
Negativzinsen einen Verjährungsverzicht bis 31.12.2021 zu erklären. Die Beantwortung 
unseres Schreibens haben wir mehrfach urgiert.  
 
Mit Schreiben vom 17.4.2020 teilt die HYPO NOE mit, dass sie keinen Verjährungsverzicht 
erklärt.  
Mit Schreiben vom 13.5.2020 teilt die HYPO NOE mit, dass sie derzeit keine Möglichkeit für 
die Konditionenänderung sieht.  
 
Für den Fall, dass das Darlehen bei der HYPO NOE gekündigt und neu ausgeschrieben wird 
haben wir Richtofferte eingeholt. Das derzeit bei der Bank Austria finanzierte Darlehen könnte 
auf Basis  
3-Monats-EURIBOR zzgl. 0,40 % Aufschlag, variabler Zinssatz derzeit 0,40 %, verzinst 
werden. Ein negativer Wert des EURIBOR würde, wie derzeit auch bei der Bank Austria, 
ebenfalls mit 0 % berücksichtigt werden.  
 
Bei Reduktion des Aufschlages auf 0,40 % beträgt die Einsparung ca. € 7.100,-- p.a.  
Die Gesamteinsparung bis zu den Laufzeitenden beträgt durch Reduktion des 
Aufschlages auf 0,40 % ca. € 96.300,--. Bei der Berechnung der Einsparungen wurde die 
volle Ausnutzung des Darlehen in Höhe von € 2.459.000,-- berücksichtigt.  
 
Wir empfehlen, dass bei der HYPO NOE geführte Darlehen zu kündigen und neu 
auszuschreiben.  
Die Kündigung erfolgt durch uns mittels bereits erteilter Vollmacht (siehe Schritte 4 und 5 der 
Auftragserteilung).  
Wir ersuchen die Kündigung in der nächsten Gemeinderatssitzung zu beschließen und uns 
das Sitzungsprotokoll ehestmöglich zu übermitteln.  
Das Darlehen kann unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen zu den Zinsfälligkeitsterminen 
30.6. und 31.12. jeden Jahres gekündigt werden.  
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Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassing möge in seiner Sitzung vom 
01.07.2020, der HYPO NOE nochmals die Möglichkeit geben ihr Darlehen auf einen 
Fixzinssatz, 10 Jahre, 0,5% zu senken. Der Gemeinde Ebergassing ist binnen einem 
Monat schriftlich bekannt zu geben, ob dieser Aufforderung nachgekommen wird. 
Sollte die HYPO NOE dieser Forderung nicht nachkommen, ist eine Umschuldung 
vorzunehmen.  
 
Der Beschluss wurde wie folgt gefasst: 16 dafür, 5 dagegen (GGR Aichelburg-
Rumerskirch, GGR Kerndler, GR Antel, GR Rohringer, GR Fröschl enthalten sich der 
Stimme) 
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